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1.1 Konditionalität - Neuerungen 2025

3



4

Befreiung Kleiner Betriebe

Å Als klein gilt ein Begünstigter mit bis zu 10 Hektar gemeldeter 

landwirtschaftlicher Nutzfläche (Nettofläche)

Å Befreiung kleiner Betriebe von Kontrollen nach Konditionalität

Å ABER: die Verpflichtung zum Einhalten der Regelung der 

sozialen Konditionalität bleibt bestehen, ebenso zur Einhaltung 

der Regelungen aus dem Fachrecht! 

Å Begünstigte, die als kleiner Betrieb gelten und gleichzeitig ELER-

Altmaßnahmen (FP 6506, FP 6508, FP 3315, FP 6701) 

beantragen unterliegen noch Cross Compliance

1.1 Neuerungen 2025
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Dauergrünland

Das Überführen einer Dauergrünlandfläche in eine nicht-landwirtschaftliche 

Flªche gilt ab 2025 nicht mehr als ĂUmwandlungñ

Å Bei GLÖZ 1: Keine Genehmigung mehr erforderlich bei Überführen in 

eine nicht-landwirtschaftliche Fläche

Å Bei GLÖZ 2: Verbot des Umwandelns oder Pflügens von Dauergrünland 

gilt nicht mehr bei Überführen in eine nicht-landwirtschaftliche Fläche

Å Bei GLÖZ 9: Verbot des Umwandelns oder Pflügens von 

umweltsensiblem Dauergrünland gilt nicht mehr bei Überführen in eine 

nicht-landwirtschaftliche Fläche

Bei Narbenerneuerung wird eine Genehmigung nach GLÖZ 1 ab 2025 auch 

ohne Vorlage der Zustimmung des Eigentümers der Fläche erteilt.

1.1 Neuerungen 2025
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GLÖZ 2 ïSchutz von Feuchtgebieten und Mooren

Umwandlung Dauerkulturen in Ackerland

Å alt: Dauerkulturen dürfen nicht in Ackerland umgewandelt werden

Å neu: Obstbaum-Dauerkulturen dürfen nicht in Ackerland umgewandelt 

werden

Bodenwendung tiefer als 30 cm auf landwirtschaftlichen Flächen

Å alt: keine Bodenwendung tiefer als 30 cm 

Å neu: Bei erforderlicher Neuansaat, Neuanpflanzung oder Rodung von 

Dauerkulturen ist eine Bodenwendung tiefer als 30 cm zulässig, sofern 

Neuansaat, Neuanpflanzung oder Rodung gemäß guter fachlicher Praxis 

und nur im erforderlichen Umfang erfolgen

1.1 Neuerungen 2025
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GLÖZ 5 - Mindestpraktiken der Bodenbewirtschaftung zur 

Begrenzung von Erosion

Ab 2025 gilt NUR für zertifizierte Öko-Betriebe

Å KWasser 1 und 2: Beim Anbau früher Sommerkulturen außer 

Reihenkulturen ist für zertifizierte Öko-Betriebe auf KWasser1- und 

KWasser2-Ackerflächen ab 2025 eine raue Winterfurche (Pflugeinsatz) 

erlaubt

Å KWasser 2: Beim Anbau von Sommerkulturen in Reihenkultur ist 

unmittelbar vor der Aussaat ein Pflügen möglich, wenn zuvor eine 

Winterzwischenfrucht nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis 

angebaut wurde.

Hinweis: In Ä4 GAPUmsVO LSA sind weitere Ausnahmen für alle 

Begünstigten geregelt.

1.1 Neuerungen 2025
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GLÖZ 6 - Mindestbodenbedeckung, um vegetationslose Böden in den 

sensibelsten Zeiten zu vermeiden

Flexibilisierung Zeiträume 

Å alt: auf mindestens 80 % des Ackerlandes vom 15.11. bis 15.01. 

des Folgejahres

Å Ab 2025 weitgehender Verzicht auf festgelegtes Datum für den 

Beginn der Mindestbodenbedeckungszeiträume. Bedeckungen 

möglichst zum frühesten Zeitpunkt nach der Ernte der Hauptkultur 

nach guter fachlicher Praxis. Ende des Antragsjahres markiert 

grundsätzlich das Ende des Zeitraumes.

1.1 Neuerungen 2025
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Zusammenfassung: was zählt als Bedeckung? 
auf mindestens 80 % des Ackerlandes

ï möglichst früh nach der Ernte der Hauptkultur oder dem Pflügen 
angebaute Winterkulturen,

ï mehrjährige Kulturen, die bis einschließlich 31.12. auf der Fläche 
vorhanden sind,

ï Verzicht auf Pflügen ab Ernte der Hauptkultur bis einschl. 31.12., ebenso 
Stoppelbrachen, Mulchauflagen, des Belassens von Ernteresten und 
mulchender nichtwendender Bodenbearbeitung, 

ï möglichst früh nach der Ernte der Hauptkultur etablierter Bestand von 
Begrünungen (Selbstbegrünungen oder Zwischenfrüchten) bis einschl. 
31.12.

ï Abdecken durch Folien, Vliese, engmaschige Netze oder Ähnliches
möglichst früh nach der Ernte der Hauptkultur bis einschl. 31.12., sofern 
nicht Reihenschluss der angebauten Kultur schon vorher erfolgt

Ein Wechsel der Art der Mindestbodenbedeckung ist zulässig (sofern dieser nach 
Grundsätzen der guten fachlichen Praxis erfolgt)

1.1 Neuerungen 2025
GLÖZ 6 - Mindestbodenbedeckung, um vegetationslose Böden in den 

sensibelsten Zeiten zu vermeiden
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Ein Wort zu Brachen

Å Brachliegendes AL ist 
der Selbstbegrünung 
zu überlassen oder 
durch Aussaat zu be-
grünen!

Å Ab 2025 darf eine Be-
grünung durch Aussaat                                                                  
nicht allein durch Gräser                                                            
oder durch Reinsaat
einer landwirtschaftlichen                                                          
Kulturpflanze erfolgen

Å Vom 1. April bis einschließlich 15. August ist das Mähen oder 
Mulchen des Aufwuchses verbotenĄ Schonzeitraum!

1.1 Neuerungen 2025
GLÖZ 6 - Mindestbodenbedeckung, um vegetationslose Böden in den 

sensibelsten Zeiten zu vermeiden
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GLÖZ 7 - Fruchtwechsel auf Ackerland

Ab 2025

Å Auf mindestens 33 % der Ackerflächen jährlicher Wechsel der 

Hauptkultur oder bei gleicher Hauptkultur Anbau einer 

Zwischenfrucht nach guter fachlicher Praxis (bis 31.12. auf der 

Fläche)

Å Auf jeder Ackerfläche mindestens 2 verschiedene Hauptkulturen 

in einem Zeitraum von 3 Kalenderjahren

Hinweis: Ab 2026 zählen Mais-Mischkulturen für den Fruchtwechsel 

zur Hauptkultur Mais (für ÖR 2 schon 2025)

1.1 Neuerungen 2025
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GLÖZ 8 - Erhaltung von Landschaftselementen

Wegfall der Pflichtbrache von 4 % entfällt!

Weiterhin gilt:

Å Keine Beseitigung von Land-

schaftselementen

Å Beachtung des Schnittverbots                                                              

gemäß Bundesnaturschutzgesetz

1.1 Neuerungen 2025
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Nähere Informationen

ELAISA
Å Informationsbroschüre Konditionalität 2025

Å Neuigkeiten, Informationsschreiben zur Agrarförderung

1.1 Neuerungen 2025
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Nähere Informationen

Å Informationsbroschüre Konditionalität 2025

Å Neuigkeiten, Informationsschreiben zur Agrarförderung

1. Neuerungen 2025
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Nähere Informationen

Å Informationsbroschüre Konditionalität 2025

Å Neuigkeiten, Informationsschreiben zur Agrarförderung

1. Neuerungen 2025



1.2 Soziale Konditionalität
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Å Gilt ab 1. Januar 2025 

Å Gilt für Antragsteller von 

ïDirektzahlungen

ïZahlungen für Umwelt-, Klima- und andere 

Bewirtschaftungsverpflichtungen 

ï(Zahlungen für benachteiligte Gebiete)

ïZahlungen für Benachteiligungen, die sich aus 

bestimmten verpflichtenden Anforderungen ergeben 

(z.B. Natura2000, Wasserrahmen-RL)

1.2 Soziale Konditionalität
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Å Keine neuen Verpflichtungen für Antragsteller

Å Betrifft bestehende Vorschriften im Hinblick auf bestimmte 

Arbeits- oder Beschäftigungsbedingungen oder 

Arbeitgeberverpflichtungen

Å Verpflichtungen für Antragsteller als Arbeitgeber

Å Verpflichtungen sind beschrieben in der Infobroschüre 2025 zur 

sozialen Konditionalität

Å Es sind nur solche Verstöße relevant, die 

ï die landwirtschaftliche Tätigkeit oder den Betrieb des 

Antragstellers betreffen,

ï ab dem 1.1.2025 begangen wurden.

1.2 Soziale Konditionalität
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Nähere Informationen

Å Informationsbroschüre Konditionalität 2025

Å Neuigkeiten, Informationsschreiben zur Agrarförderung

1. Neuerungen 2025
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Å Keine neuen Verpflichtungen für Antragsteller

Å Betrifft bestehende Vorschriften im Hinblick auf bestimmte Arbeits- oder 

Beschäftigungsbedingungen oder Arbeitgeberverpflichtungen

Å Verpflichtungen für Antragsteller als Arbeitgeber

Å Verpflichtungen sind beschrieben in der Infobroschüre 2025 zur sozialen 

Konditionalität

Å Es sind nur solche Verstöße relevant, die 

ï die landwirtschaftliche Tätigkeit oder den Betrieb des Antragstellers 

betreffen,

ï ab dem 1.1.2025 begangen wurden.

1.2 Soziale Konditionalität



2. Änderungen im Bereich DZ und ÖR
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2024

2.1 Landwirtschaftliche Mindesttätigkeit für alle Brachen aller zwei 

Jahre

Å gilt für alle landwirtschaftlichen Flächen (AL, DGL, DK)

Å Das ALFF kann (aus natur-, umwelt- oder klimaschutzrechtlichen 

Gründen) auf Antrag oder durch Allgemeinverfügung eine andere 
Tätigkeit als

1. den Aufwuchs zu mähen und das Mähgut abzufahren oder

2. Mulchen oder

3. eine Aussaat zum Zwecke der Begrünung durchzuführen

oder die Durchführung dieser Tätigkeiten auch nach dem 15.11.
genehmigen.
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.1 Landwirtschaftliche Mindesttätigkeit für alle Brachen aller zwei Jahre

Zu beachten: 

Bei einer Dauerkulturbrache ist zusätzlich zu der Mindesttätigkeit eine 

Pflegemaßnahme an den Dauerkulturen durchzuführen, soweit nicht aus natur-, 

umwelt- oder klimaschutzrechtlichen Gründen auf Antrag oder durch 

Allgemeinverfügung eine abweichende Genehmigung erteilt wurde.

Å Ab 2025 gilt der jeweilige Ausnahmeantrag nach Ablauf von 15 Arbeitstagen 

nach Eingang dieses Antrags beim zuständigen ALFF als genehmigt.

Hinweis: 

Im Monitoring muss der Monitor ĂMindesttªtigkeit auf Brachenñ im 2. Jahr 

GRÜN sein.
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.2 Nutzungskonzept für Agroforstsysteme entfällt

Sofern auf Ackerland, in Dauerkulturen oder auf Dauergrünland 

Agroforstsysteme errichtet werden, ist ab 2025 ein Nutzungskonzept nicht mehr 

erforderlich. 

Hinweis: Die übrigen Bedingungen (bspw. ausgeschlossene Arten von 

Gehölzpflanzen) gelten unverändert. 

Empfehlung: Vor der Anlage des Agroforstsystems sollte der zuständige 

Landkreis bzw. die zuständige kreisfreie Stadt beteiligt werden.
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.3 Landwirtschaftliche Tätigkeit

Die landwirtschaftliche Tätigkeit ist nicht stark eingeschränkt

1. bei der Lagerung von Erzeugnissen oder Betriebsmitteln für die 

landwirtschaftliche Tätigkeit des Betriebsinhabers, wenn diese nicht länger 

als 90 aufeinanderfolgende Tage im Kalenderjahr gelagert werden,

2. bei der Lagerung von Holz auf Dauergrünland außerhalb der 

Vegetationsperiode,

3. bei der Nutzung landwirtschaftlicher Flächen außerhalb der 

Vegetationsperiode für Wintersport oder

4. bei der Nutzung landwirtschaftliche Flächen im Rahmen von Pflegearbeiten 

an angrenzenden Gehölzen oder Gewässern einschließlich der Lagerung 

des dabei anfallenden Schnittgutes oder des Aushubs für nicht länger als 90 

aufeinanderfolgende Tage. (NEU)
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.4 Agri-Photovoltaik-Anlagen

Å Die pauschale Ermittlung der förderfähigen Fläche in Höhe von 85 % wurde 

aufgehoben. 

Å Förderfähig ist nunmehr die tatsächlich landwirtschaftlich nutzbaren Fläche. 

Å Definition nach DIN SPEC 91434 gilt weiterhin

Unterscheidung in landwirtschaftlich nutzbare Fläche und landwirtschaftlich

nicht nutzbare Fläche (bspw. Bereiche der Aufständerung)!

Hinweis: Die nutzbare bzw. nicht nutzbare Fläche ist nicht im GFN einzuzeichnen
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.5 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR1a - nichtproduktive Flächen auf Ackerland

Å nunmehr bis zu 8 % anstatt bisher nur 6 % des förderfähigen AL

begünstigungsfähig

Å Die Prämienstaffelung bleibt auch 2025 erhalten

Å Die zusätzlichen 2 % werden der dritten Prämienstufe zugerechnet
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.5 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR1a - nichtproduktive Flächen auf Ackerland

Å nunmehr bis zu 8 % anstatt bisher nur 6 % des förderfähigen AL

begünstigungsfähig

Å Die Prämienstaffelung bleibt auch 2025 erhalten

Å Die zusätzlichen 2 % werden der dritten Prämienstufe zugerechnet

Å Nochmal zur Erinnerung: in 2024 waren das die Prämiensätze

1. % bzw. 1 ha 2. % 3. ï6. %

1.410,83 Euro 545,62 Euro 325,57 Euro



31

Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.5 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR1a - nichtproduktive Flächen auf Ackerland

Å Im Fall einer Begrünung durch Aussaat muss die Saatgutmischung 

mindestens fünf krautartige zweikeimblättrige Arten enthalten (und 

kann zusätzlich auch weiterhin Gräser enthalten). 

Å Eine Positivliste für die aktive Begrünung zugelassener Arten gibt es 

nicht.

Å Die Saatgutetiketten sind einzureichen. 
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.5 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR1a - nichtproduktive Flächen auf Ackerland

Å Sofern bereits 2024 eine aktive Begrünung im Rahmen der ÖR1a nach der 

alten Regelung vorgenommen wurde (keine Reinsaat), kann (soll) dies 2025 

ausnahmsweise als Selbstbegrünung beantragt werden.

Å ÖR1a-Flªchen sind als Selbstbegr¿nung mit Ă88SELBñ oder bei aktiver 

Begr¿nung mit Ă88AKTIñ zu kennzeichnen.

ÖR1b - Anlage von Blühstreifen oder -flächen auf Ackerland, das nach 

ÖR1a brach liegt)

Å Bei Blühstreifen eine Mindestbreite von 5 m auf der überwiegenden Länge 

erforderlich. 
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.5 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR1a - nichtproduktive Flächen auf Ackerland
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.5 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR1a - nichtproduktive Flächen auf Ackerland
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.5 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR1a - nichtproduktive Flächen auf Ackerland

Å Sofern bereits 2024 eine aktive Begrünung im Rahmen der ÖR1a nach der 

alten Regelung vorgenommen wurde (keine Reinsaat), kann (soll) dies 2025 

ausnahmsweise als Selbstbegrünung beantragt werden.

Å ÖR1a-Flªchen sind als Selbstbegr¿nung mit Ă88SELBñ oder bei aktiver

Begrünung mit Ă88AKTIñ zu kennzeichnen.

ÖR1b - Anlage von Blühstreifen oder -flächen auf Ackerland, das nach 

ÖR1a brach liegt)

Å Bei Blühstreifen eine Mindestbreite von 5 m auf der überwiegenden Länge 

erforderlich. 

Ab Herbst 2025 Ą also 

für den Antrag 2026!
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

1. Rechtliche Änderungen

1.6 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR1a - nichtproduktive Flächen auf Ackerland

Å Sofern bereits 2024 eine aktive Begrünung im Rahmen der ÖR1a nach der 

alten Regelung vorgenommen wurde (keine Reinsaat), kann (soll) dies 2025 

ausnahmsweise als Selbstbegrünung beantragt werden.

Å ÖR1a-Flªchen sind als Selbstbegr¿nung mit Ă88SELBñ oder bei aktiver 

Begr¿nung mit Ă88AKTIñ zu kennzeichnen.

ÖR1b - Anlage von Blühstreifen oder -flächen auf Ackerland, das nach 

ÖR1a brach liegt)

Å Bei Blühstreifen eine Mindestbreite von 5 m auf der überwiegenden Länge 

erforderlich. 

1

2

3 4
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

1. Rechtliche Änderungen

1.6 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.5 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR1a - nichtproduktive Flächen auf Ackerland
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.5 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR1d - Altgrasstreifen oder -flächen auf Dauergrünland

Å zwei Grenzwerte: ÖR1d max. 6 % des förderfähigen DGL des Betriebs und 

ÖR1d-Fläche max. 20 % vom Schlag

Å Zudem entfällt die Verpflichtung, den Standort des Altgrasstreifens oder der 

-fläche alle zwei Jahre zu ändern. 

Å Wenn die Fläche innerhalb einer Parzelle größer als 20 Prozent ist, wird sie 

ab 2025 nicht mehr abgelehnt, sondern ist bis zu 20 % begünstigungsfähig. 
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.5 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR1d - Altgrasstreifen oder -flächen in Dauergrünland

Å Es ist zu beachten, dass jede Altgrasfläche/Altgrasstreifen mindestens 0,1 

ha groß sein muss

Å Die Altgrasfläche muss weiterhin in der Örtlichkeit abgrenzbar sein. 
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

1. Rechtliche Änderungen

1.6 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR1d - Altgrasstreifen oder -flächen in Dauergrünland

Å Es ist zu beachten, dass jede Altgrasfläche/Altgrasstreifen mindestens 0,1 

ha groß sein muss

Å Die Altgrasfläche muss weiterhin in der Örtlichkeit abgrenzbar sein. 

Stichwort: abgrenzbar! So bitte nicht ïkeine Abgrenzung erkennbar!
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

1. Rechtliche Änderungen

1.6 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR1d - Altgrasstreifen oder -flächen in Dauergrünland

Å Es ist zu beachten, dass jede Altgrasfläche/Altgrasstreifen mindestens 0,1 

ha groß sein muss

Å Die Altgrasfläche muss weiterhin in der Örtlichkeit abgrenzbar sein. 

Stichwort: abgrenzbar! So bitte nicht ïkeine Abgrenzung erkennbar!

ÖR 1d
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

1. Rechtliche Änderungen

1.6 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR1d - Altgrasstreifen oder -flächen in Dauergrünland

Å Es ist zu beachten, dass jede Altgrasfläche/Altgrasstreifen mindestens 0,1 

ha groß sein muss

Å Die Altgrasfläche muss weiterhin in der Örtlichkeit abgrenzbar sein. 

Besser: Abgrenzung erkennbar!

ÖR 1d
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.5 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR1d - Altgrasstreifen oder -flächen in Dauergrünland

WICHTIG! AUSSCHLUSSKRITERIUM! Altgrasstreifen oder -flächen dürfen 

das ganze Jahr über nicht gemulcht werden, d. h. keine Zerkleinerung und 

ganzflächige Verteilung. 

Ebenso wichtig: Beweidung oder Schnittnutzung vor dem 1. September ist 

nicht zulässig. 
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.5 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR1d - Altgrasstreifen oder -flächen in Dauergrünland

WICHTIG! AUSSCHLUSSKRITERIUM! Altgrasstreifen oder -flächen dürfen 

das ganze Jahr über nicht gemulcht werden, d. h. keine Zerkleinerung und 

ganzflächige Verteilung. 

EBENSO WICHTIG: Beweidung oder Schnittnutzung vor dem 1. September ist 

nicht zulässig. 
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.5 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR2 - Anbau vielfältiger Kulturen

Å ĂBeetweiser Anbauñwird eingeführt.

Å Die Verpflichtung zur Erbringung der mindestens fünf verschiedenen Hauptfruchtarten

gilt als erfüllt, wenn auf mindestens 40 % des förderfähigen Ackerlands mit Ausnahme

des brachliegenden Ackerlands des Betriebs beetweise mindestens fünf

verschiedene Gemüsekulturen, Küchenkräuter, Heil-, Gewürz- oder Zierpflanzen

angebaut werden.

Å Der ĂBeetweise Anbauñkann nicht mit anderen Hauptfruchtarten zusammengefasst

werden.
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.5 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR2 - Anbau vielfältiger Kulturen

Å ĂBeetweiser Anbauñwird eingeführt.

Å Die Verpflichtung zur Erbringung der mindestens fünf verschiedenen Hauptfruchtarten

gilt als erfüllt, wenn auf mindestens 40 % des förderfähigen Ackerlands mit Ausnahme

des brachliegenden Ackerlands des Betriebs beetweise mindestens fünf

verschiedene Gemüsekulturen, Küchenkräuter, Heil-, Gewürz- oder Zierpflanzen

angebaut werden.

Å Der ĂBeetweise Anbauñkann nicht mit anderen Hauptfruchtarten zusammengefasst

werden.

WICHTIG Der beetweise Anbau (NC 610) entbindet nicht von der Erbringung

des Mindestanteils von 10 % Leguminosen!
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.5 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR2 - Anbau vielfältiger Kulturen

Å Folgende weitere unterschiedliche Hauptfruchtarten werden ab 2025

berücksichtigt:

- Mischkulturen von feinkörnigen und großkörnigen Leguminosen

-Winter- und Sommermischkulturen.

Beachte: Alle Mischkulturen mit Mais werden wegen der üblichen Dominanz

von Mais zur Hauptfruchtart Mais gezählt
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.5 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR3 ïBeibehaltung einer agroforstlichen Bewirtschaftungsweise auf 

Ackerland und auf Dauergrünland

Å Siehe Folie 24 Ą Streichung Nutzungskonzept

Å Die Negativliste für AFS ist zu beachten! 

Weitere Lockerungen wurden wie folgt vorgenommen:

Å Der maximale Flächenanteil der Gehölzstreifen an einer förderfähigen Acker-

oder DGL-Flächen wird auf  40 % statt bisher 35 % angehoben
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.5 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR4 ïExtensivierung des Dauergrünlands des Betriebs

Å Dam- und Rotwild sind nun-

mehr bei der Berechnung der                                                             

raufutterfressenden Großvieh-

einheiten mit einem Koeffizienten                                                                  

von 0,150 bzw. 0,300 integriert

Å Anlage ĂTierhaltungñ wurde                                                             

entsprechend angepasst
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.5 Änderungen bei den Öko-Regelungen (ÖR)

ÖR6 ïPSM-Verzicht bei Acker- und Dauerkulturflächen

Å Hirse und Pseudogetreide wie Amaranth, Quinoa oder Buchweizen sind 

zusätzlich förderfähig. 
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.6 Anbau von Nutzhanf als Haupt- oder Zwischenfrucht

Nachfolgende Regelungen beziehen sich auf Änderung der GAPInVeKoSV 

vom 10.05.2024

Å ĂErklärung über die Aussaatfläche von Nutzhanfñ gegen¿ber ALFF entfªllt

Å Einreichen der Saatgutetiketten erfolgt elektronisch

- für Nutzhanf als Hauptfrucht (Nutzcodes 701 und 866) über die Upload-

Funktion im Geografischen Flächennachweis (GFN) mit dem 

Sammelantrag. 

- für Nutzhanf als Zwischenfrucht über eine Upload-Funktion in der 

Anlage zum Sammelantrag ĂZusªtzliche flªchenbezogene Angabenñ bis 

spätestens 01.09.
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

2.6 Anbau von Nutzhanf als Haupt- oder Zwischenfrucht

Å Die Anzeige des Anbaus von Nutzhanf gegenüber BLE bleibt bestehen und 

muss bis zum 01.07. erfolgen.

Å Die Blühanzeige gegenüber der BLE ist nur noch von den Betrieben 

erforderlich, die eine Mitteilung der BLE erhalten, dass deren Flächen 

kontrolliert werden.



3. Weitere Hinweis zum Antragsverfahren 2025
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

ÖR5 ïNachweis von mind. 4 Kennarten auf dem Grünland

Å Mindestanzahl erforderlicher Bestimmungsfenster für Kennarten in 

Abhängigkeit von der Flächengröße ist wie folgt zu beachten:

Größe der förderfähigen 

Dauergrünlandfläche

Mindestanzahl 

Bestimmungsfenster

Ò 10 ha 4

> 10 ï90 ha 5

> 90 ha 7
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

ÖR5 ïNachweis von mind. 4 Kennarten auf dem Grünland

Å Ein Bestimmungsfenster ist die Fundstelle einer Kennart/-Kennartengruppe. 

Å Je Bestimmungsfenster mindestens eine Kennart/Kennartengruppe! Es 

können innerhalb eines Bestimmungsfensters auch mehrere Kennarten/-

gruppen eingereicht werden. Es gibt keine festgelegte Größe. 

Å 2024 wurde erstmals die Verteilung der Bestimmungsfenster geprüft. Dabei 

wurde eine erhöhte Fehlerrate festgestellt. 

Ą Verteilung der Bestimmungsfenster entsprechend dem Vorkommen der 

Kennarten/-gruppen beliebig, jedoch gleichmäßig 

Ą Abstand zum Randbereich von 3 m ist einzuhalten. 

Ą Nur ein Bestimmungsfenster darf an den Randbereich grenzen. 
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

ÖR5 ïNachweis von mind. 4 Kennarten auf dem Grünland

Verteilung der Bestimmungsfenster beispielhaft dargestellt:

10 ha Ą 4 Fenster 40 ha Ą 5 Fenster

3 m bis zum Rand



4. sonstiges
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

Bei Änderungen in Verordnungen und Anpassung der FAQ

Å Kurzfristige Information auf ELAISA

Å Derzeit Anpassung der FAQ



62

Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

Bei Änderungen in Verordnungen und Anpassung der FAQ

Å Kurzfristige Information auf ELAISA

Å Derzeit Anpassung der FAQ
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

Bei Änderungen in Verordnungen und Anpassung der FAQ

Å Kurzfristige Information auf ELAISA

Å Derzeit Anpassung der FAQ
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

3. Sonstiges

3.1    Änderungen bei Verordnungen und Anpassung der FAQ

Å Kurzfristige Information auf ELAISA

Å Derzeit Anpassung der FAQ
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

3. Sonstiges

3.1    Änderungen bei Verordnungen und Anpassung der FAQ

Å Kurzfristige Information auf ELAISA

Å Derzeit Anpassung der FAQ
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

Bei Änderungen in Verordnungen und Anpassung der FAQ

Å Kurzfristige Information auf ELAISA

Å Derzeit Anpassung der FAQ
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Direktzahlungen einschließlich Öko-Regelungen 2025

3. Sonstiges

3.1    Änderungen bei Verordnungen und Anpassung der FAQ

Å Kurzfristige Information auf ELAISA

Å Derzeit Anpassung der FAQ


